
Ausschreibung der Stelle des Landrats / der Landrätin

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/252 (1 Anlage)
Hauptamt
Buresch, Jasmin
07161 202-1020
j.buresch@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Besonderer beschließender
Ausschuss zur Vorbereitung der
Wahl des Landrats/der Landrätin

29.11.2024 öffentlich Beschlussfassung

1. Die Stelle des Landrats / der Landrätin wird am Freitag, den 13.12.2024, im
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg mit dem in der Anlage aufgeführten
Ausschreibungstext öffentlich ausgeschrieben.

2. Daneben erscheint die Ausschreibung auch in der NWZ Göppingen sowie in der
Geislinger Zeitung sowie auf der Internetseite des Landkreises Göppingen.

Die Amtszeit von Herrn Landrat Edgar Wolff endet am 30.06.2025. Nach § 39 Abs. 1
Landkreisordnung (LKrO) ist die Wahl des Landrats frühestens drei Monate und
spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Der Kreistag hat
in seiner Sitzung am 08.11.2024 den Tag der Wahl auf den 04.04.2025 festgelegt.

Die Stelle des Landrats ist spätestens zwei Monate vor der Wahl im Staatsanzeiger
für Baden-Württemberg (§ 6 Abs. 1 der Verordnung des Innenministeriums zur
Durchführung der Landkreisordnung - DVO LKrO -) öffentlich auszuschreiben.

Der Ausschreibungstermin und der Ausschreibungstext sind vom besonderen
beschließenden Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Landrats / der Landrätin
festzulegen.

Die Verwaltung schlägt vor, am 13.12.2024 zu veröffentlichen. Der Staatsanzeiger
erscheint grundsätzlich wöchentlich freitags.

Die Frist für die Einreichung der Bewerbungen beträgt einen Monat. Bei einer
Veröffentlichung im Staatsanzeiger am 13.12.2024 endet somit die Bewerbungsfrist
am 13.01.2025.

Nach § 6 Abs. 2 DVO LKrO hat die Ausschreibung der Stelle des Landrats zu
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die Ausschreibung im Staatsanzeiger kostet je nach Größe ca. 1.500 bis 2.000
Euro. Die Veröffentlichung im Staatsanzeiger ist vorgegeben.

Die Ausschreibung in der NWZ Göppingen und in der Geislinger Zeitung kostet je
nach Größe ca. 2.500 bis 3.000 Euro. Die Veröffentlichung in diesen beiden Medien
ist rechtlich nicht erforderlich.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

enthalten:

(1) die Bezeichnung der Stelle und die Regelung der Besoldung,
(2) den Grund und den Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle und
(3) die Frist für die Einreichung der Bewerbungen unter Angabe der Anschrift, an die
sie zu richten sind.

Die Verwaltung schlägt den in der Anlage enthaltene Wortlaut vor.

keine

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung
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